
Checkliste Jugendschutz bei Veranstaltungen

1. Planung

Wurde ein Antrag auf Erteilung einer Gestattung beim Ordnungsamt gestellt?

Ist ein Hauptverantwortlicher benannt?

Wurde Kontakt zur örtlichen Polizeidienststelle aufgenommen?

Wirken Kinder am Programm mit? Ausnahmegenehmigung erforderlich?

2. Werbung

Wurde Beginn und Ende der Veranstaltung benannt?

Ist ein Hinweis auf Altersgrenze gegeben?

Keine Werbung/ Slogans für Flatrate-Party?

3. Sicherheit und Ordnung

Wurde ein zuverlässiger und erfahrener Sicherheitsdienst beauftragt?

Sind Ordner/ Einlassdienst/ Security als solches erkennbar?

Sind Notausgänge/ Fluchtwege gekennzeichnet?

Sind Zufahrtswege für Einsatz- und Rettungsdienste freigehalten?

4. Einlass

Sind Altersgrenzen am Eingang kenntlich gemacht?

Liegen Plastikarmbändchen/ Farbstempel bereit?

Wurde der Einlassdienst über mitgebrachte Alkoholika informiert?

Wurden Absprachen für die Regelungen mit Erziehungsbeauftragten getroffen?

5. Ausschank von Alkohol

Sind die gesetzlichen Regelungen allen bekannt?

Hängen die Auszüge des Jugendschutzgesetzes aus?

Sind alkoholfreie Getränke billiger als alkoholische Getränke?

Für Rückfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung:

Landkreis Gifhorn

Kathrin Rösel/ Kreisjugendreferentin

Tel.: 05371 82-521

mail: kathrin.roesel@gifhorn.de

Polizei Gifhorn

Ferdinand Heinrich/ Beauftragter für Jugendsachen

Tel.: 05371 980-108

mail: ferdinand.heinrich@polizei.niedersachsen.de


